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Amtlicher Teil

Vetanntmacinsngen des

I n ha l l sv e r z e ich n i s : (‘ifingtiebernng eines Teiles der
lSielueinsde slsirofz lWeissfelstrf in bie lSieiueiude Wiirlau
S. im iliiichstlinieu iiber die Verbrauchsreigelung Von
Spinnsloffswaren S. {III Neubesehung non Fleisch
beschauerstellieu S. li7 Meldepslichl Äiir Siserläufe rnun
Pferden und -i8’-au-gsochfeu S. ll7 Wie)feueheup«olizeiliche
Anordnung S. ll7 .;s's(1g-d«steiter« S. li7 ·«.«3tustsfgeschäfi
HWI S. W Melanntmachung anderer Behörden S. III).

Entscheidung

Mit Wirlnng vom I. April ils-il wird der in der Anlage be
fihriebene Teil der f(Sienleinhe Gros; Jllseigelsdsorß Kreis Oels
in bie ilsViemeiude Mirlau, Klreis Oels einsgegliederi

Soweit der Wohufih soder Tilnsfenthalt fiir Rechte soder Pflich
ten iu. der lsiemeinde Mirlau umszgebeudi ist, stird die „.‚aner
des Wpshsirsihes oder Aufenthalt in dem nach Mirlau eingeglie-
derleu Gebiet angerechnet.

Das Orts-recht der Gemeinde Mirlau tritt in dem eingegliesi
derteu like-biet mit dem· t. April IIMI in .il«raft.

Oele-, den an. sAugust ili-4il.

Der Landrat

K. II. (ICI.

Entscheidung gemäsz § iiJ der Deutschen lssemeiuideordunng
vom Lili« l. ils-if- lsiiiilblit I. S. -i-lh in Verbindung mit § TM
Abf. i, :li;, Abf. l, Ziffer 2 der Ersten Verordnung zur Durch
fiihruug der Deutschen isiemeindeordnung bom 2&3. März llillii
(iIiKS’IbBI. I. S. Jll):.3).

Anlage.

Verzeichnis der Parzelleu der lNenn-indi- Nrosf-·"Weigelsdorf,
die in »die sisiemeinde lMirlsan eingegliederl werben:

(iIeinarinng M i r la u Nr. 77,

Karteublatl i, lParzelle sJir. {IÜH/IH tH, Höll-til IH,
Psarzellse Nr. IHM/0.1 IH.

Ww

Richtlinien über die Verbrauchsregeltmg von Spinnstosfwaren

Juhaltsiibersieht

nach dem Stande vom 25. August 1940

I. Abschnitt. Die iiieikhslleiderlarte

A. Die geltenden Starten.

I. Die fiinf Ausgaben der »Zweiten illeichslleiderlarte«.
ll. Die lerfte) ,,?lieicl)slleiderlarte«.

III. Die Säuglingslarte.

IV. Die Zusahlleiderlarte.  ll. Wer erhält die »Zweite Reichslleiderlarte«?
Wer erhält sie mit verringerten BezugsabschuitteuP

Landrats

I. “Berin'atieber, die nicht mit lleiderlartenpslichligen
Waren verforgt werben.

. Volle slieiihslleiderlarle.
iI. klieichslleiderchrle mit lit5 nnd 75 Vezugsabss

schnilten iPoleus

-l. Meine iiieirhslleiderlarte.

.Slicsrbraiu«i)er, die mit lleidertartenpslichtigeu Waren
ver-sorgt werden

I. Von öffentlichen Bedarssträgeru Versorgte
2. Wehrmacht.
ti. Waffen iI.
-l. bileichsarbeitsdiensl.
i·-. Ordnungspolizei einschl. Feuerschubpolizei.
i;. Sicherheits-- und Øil sdieust.

t7. Ablrennuug von kliezugsabfchnilten bei Ausgabe der
,,,23weiteu blieichslleiderlarte«.-

l). Das Ausgabeverfahren bei der ,,,Zstoeiten Jiieichslleiderss
larte«.

2. A bfch n i t t. Der Vezngschein.

A. Einzelverbraucher.

H. isiroszverbrauchen

I. Abschnitt.

Die Eileichslleiderlarte

A. Die geltenden Starten.

I. Die 5 Ausgaben der ,,,Zi,weilen Elleichsileiderlarte«.

I) slleichslleiderlarle fiir siiuder im 2. und 3. Lebensjahr,

2) itieiebestieiberfarte fiir sinaben vom vollendeten 3. bis zum
vollendeten 15. Lebensjahr,

:l) iiieichslleiderlarle fiir Mädchen vom vollendeten ll. bis zum
vollendeten t5. Lebensjahr,

-i) klieichslleiderlarte siir Männer vom vollendeten i5. Lebens-
jahr an,

5) iiieichslleiderlarle für Frauen vom vollendeten 15. Lebens-
jahr an.

II. Die (erste) »Sieichslleiderlarte«.

Sie gilt bis III. März ils-ll. Bis dahin gelten die erste und
zweite Reiclslleiderlarte nebeneinander. Die Bezugsmöglichleiis
ten soswie as Warenwerlverzeielniis der ersten sileichslleiderii
larte bleiben ssiir sie unverändert. Einiäufe dürfen nur auf
Grund der er ten oder der zweiten illeichslleiderlarte getätigt
werben. iIieicbt jedoch die Zahl der noch vorhandenen Bezugsis
abfchuilte der ersten Sileichsileiderlarle zum Erwerb des ge-
wünschten sisleidnngsstiictes nicht mehr aus, so können die refl-
lieben Abschnitte der ersten iiieichslleiderlarte zusammen mit
Abschnitten der zweiten iiieichslleiderlarte benutzt werden; dann
ist aber das Warenwertverzeichnis der zweiten siieichslleiders
larte allein maßgebend
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III. Sie tlieichstleiderlarte für Minder bis zum vollendeten
I. '‚L'ebensfa'hr (·Sänglin-g«starte).

Sie wird durch die Einführung der zweiten tlieichstleider--
tarte nicht berührt.

IV. Sie Zusatz-.ttleidertarten.

Die Zusatztleidertarth für Jugendliche, die aus Grund der
Bierten Durchsiihruugsberorduuug des Sonderbeaustragteu
für Die Spinnstoffwirtschast vom 5. März ItMt) eingeführt
worden ist, sowie die auf Erlasseu des Sonderbeauftragten für
die Spinustofftoirtschaft beruhenden Znsatztleidertarten für den
Reichsgau Sudetenland nnd die klieichsgane der Ostmart wer
Den Durch Die Einführung der zweiten Reichstleidertarte nicht
berührt. Ssie behalten Geltung bis zum Ablauf der Giiltigteit
der ersten Reichstleidert«arte, also gleichfalls bis L31.März Ist-ll.

Während der tsleltuugsdamsr der zweiten Reichslleidertarte
soll wiederum eine Zusatztleidertarte für Jugendliche, und
ztvar für Jugeudliche im Alter von lst bis l7 Jahren tvom
vollendeten III. bis znm vollendeten IH. Lebensjahres ausgege-
ben werden. Die Ausgabe beginnt Ende dieses Jahres.

B. Wer erhält Die „;’‚Iueite meichgtleiberlarte“?

Wer erhält sie mit verringerten Bezugsabsclmitten?

I. Berbraucher, die nicht mit tleiderlarteupslichtigen Waren
versorgt werden.

I) Die volle tlleichslleiderlarte erhalten mit nachstehen-
den Einschräutnngen alle natürlichen “läerfmren, Die im Deut-
schen Reich teinsehl. der eingegliederten Ostgebiete und der
Gebiete von binnen, Malmedh und Moresnet, ausschließlich des
Generaligontusrnements und des Sskroteltorates Böhmen nnd
“.Uic'ihren) ihren festen Wohnsitz haben nud nicht auch nicht
teilweise — mit tleidertarteupflichtigen Spinnstosfwareu ver-
sorgt werden. Wegen der Polen vergl. I Ziff. 2 und :3.

Ausländer mit iuläudischem Wohnsitz erhalten also auch die
volle Reiehstleidertarte. Oiernuter fallen auch Personen mit
der Staatsangehörigteit des Protettorats Böhmen und Mäh
ren, die einen festen Wohsitz im Deutschen Reich außerhalb des
Protettorats haben, sowie Juden ausländischer Staatsange
hörigteit, nicht aber ehemals politische Juden, staatenlose Jn-
deu und Jndeu mit der Staatsaugehörigteit des Protettorats
Böhmen nnd Mähren. Die volle klleiehstleidertarte erhalten
ferner die twltsdentscheu tliückwauderer aus Südtirol, Rnszland
und den friiheren Randstaateu sowie solche Boltsdeutsche aus-«-
ländischer Staatsangehörigteit, die zwar feinen dauernden
Wohnsitz im Deutschen Reich begriinden, die aber während des
Krieges im Deutschen Reiche wohnen nnd tätig sind und eine
entsprechende Bescheiuiguug der »Beratungsstelle für Einwan-
derer« vorlegeu. Schließlich erhalten die voll-e Reichstleider
tarte auch die reiehsdeutschen Beamten nnd Angestellten, die
in das Generalgouveruement versetzt nnd abgeordnet worden
sind.

2) Sie tlieichstleidertarte mit lt)5 Bezugsabschnitten (unter
Abtreunnug von 45 Abschnitten) erhalten alle Personen pol-
nischer (auch t'afchnbifcher) “Rationalität. Die im Deutschen
Reich nnd in den eingegliederten Ostgebieten vor der Polizei-
grenze wohnen. Zuständig für die Ausgabe der klieichslleidep
tarte ist das Wirtschaftsamt lAusgabestelle) des Arbeitseinsatz--
ortes. Ueber die Ausgabe der Xlleidertarte in den eingeglieder-
ten Ostgebieten ergehen besondere Bestinnnmigen.

3) Politische Wanderarbeiter aus dem GeneralgonverneH
meut erhalten im Altreich nach näherer Weisung die Reichs-
tleiderlarte mit 75 Bezugsabschnitten

4) Steine klieichslleidertarte erhalten ausländische Wander-
arbeiter (mit Ausnahme der Polen aus den eingegliederten
Ostgebieten und dem tiveneralgonvernement), sowie trotz inläu-
dischen Wohnsitzes ausländische Diplomaten und Auslands-
l·orrespoudenten. Auch Juden reichsdentscher Staatsangehörig
keit erhalten grundsätzlich teine klieichslleidertarte

ll. Verbraucher, die mit tleiderlartenpflichtigen Waren ver-
sorgt werden.

I. Personen, die von einem öffentlichen Bedarssträger oder
von einer Anstalt mit tleiderlartenpflichtigen Spinnstoffwareu
versorgt werden, erhalten leiue klieiehslleidertarte Hiernnter
allen:

a) Die Junker der Ordensbnrgen der NSDAP»

b) Die Schüler der Adolf-Hütter-Schuleu .nnd der Reichs-
schule Feldafing,

-
— 

e) Die Teilnehmer der staatlichen Anfbanlehrgänge für den
Lehrernachwnchs,

D) Die Jusassen von Xeonzeutrationslagern und Strafan-
stalten, soweit sie voll versorgt werden.

Wehrmacht, H, Reichsarbeitsdienst, Ordnungspolizei nnd SHD
siehe Ziffer 2-——»t5.

Ausnahmen:

Die Jnsassen von Altersheimeu, Waisenhäusern, Erzie-
hnngsanstalteu, Steil: uud Sskflegeaustalten erhalten die volle
klieichstleiderlarte. Dies gilt auch von den Schwestern der Ju-
nereu Mission nnd des Earitasverbandes sowie von silosterin-
fassen. Die stleidertarten werden jedoch von den Anstalten ver-
waltet.

Die Juugmannen und -mädel der Rationalpolitiseheu Er-
ziehungsanstalten erhalten die Reichstleidertarte mit W Be-
zugsabschnitten (unter Abtreunnug von (St) Absc-huitten).

2) W e h r m a eh t.

a) “JJIannfchaften und Unteroffiziere leinsehlieszlich Fahnen-
junter, Feldwebel ( Wachtmeisterz beim Heer, Fähuriche und
Oberfähuriche bei der Xtriegsmarine und Lustwasse sowie Un-
terärzte und lluterveteriuärez erhalten während der Dauer
ihrer attiven Dienstzeit nicht die blieichslleidertarte

Bei der Entlassung von Maunschasten und llnteroffizieren
aus der Wehrmacht gilt jetzt folgendes:

aa) Sie entlaffenen Soldatein erhalten die Flieichstleidesp
tarte jeweils unter Abtreunnug der auf deu Zeitraum ihrer
vollen Bersorgnug entfallenden Bezugsabschnitte. Bei der Be-
rechnung sind nur die vollen Monate zu berücksichtigen, wobei
für jeden Monat zehn Bezugsabschnitte abzutrennen sind.

B eispielz Ein am III. November lMtl eutlassener Sol-
dat erhält die tlieichstsleiderlarte unter ällbtreununsg von 20
Bezugsabschnitten. Bei der Entlassung im September IlMl)
wird die volle Reichstleiderlarte ausgegeben.

Darüber hinaus erhalten zu sä tz l ich :

bb) Soldaten, die vordem I. Oktober ItIitB zum Reichsar-
beitsdienst oder zur Wehrmacht eingezogen waren, eine nnd
eine halbe ilteichstleiderlarte;

er) Soldaten, die bei ihrem Eintritt in den Reichsarbeits-
dieust oder in die Wehrmacht das 24. Lebensjahr noch nicht
vollendet hatten nnd mindestens ein Jahr im Reichsarbeits-
dienst nnd in der Wehrmacht gedient haben, eine und eine
halbe tlieichstleidertarte;

ddz Soldaten, die bei ihrer Entlassung mehr als ein Jahr
beim Reichsarbeitsdieust und bei der Wehrmacht gedient ha-
ben, eine halbe tlleichstleidertarte.

Soldaten, die bei ihrer Entlassung weniger als ein Jahr
beim tlteichsarbeitsdienst oder bei der Wehrmacht gedient
haben, erhalten teine znsätzliche klieiehstleiderlarte
Bei “JJIannfchaften und Unteroffizieren, die sieh auf Urlaub

befinden, gilt folgendes:

aa) Urlanber erhalten
larte,

bb) llrlauber, Die nachweislich für längere Zeit („bist auf
weiteres«) von ihrer Truppe beurlanbt worden sind und die
versicheru, dasz eine Bersorgnng mit. lleiderkartenpfliehtigen
Spinnstofsswsaren durch die Welzsriiiacht seit ihr-er Benrlausbung
nicht mehr stattsindet, erhalten die volle tlieichslleidertarte.

b) Sie zum Unisorintragen verpflichteten nnd ans Selbst-
eintleidnng angewiesenen Offiziere (auch Feld-(F)endarme-
rie-Ofsiziere nnd -Juspettoren, nicht aber Falmenjnnter-Feld-
webel (-Waehtmeister) beim Heer sowie Fähuriche und Ober-
sähuriche bei der Frriegsmarine und Luftwassez sowie Musik-
meister erhalten die volle slieichslleiderlarte Das gleiche gilt
vou sämtlichen Wehrinachtsbeamteu, soweit diese nicht ans-
uahmsweise von der Wehrmacht voll mit lleidertartenplslichtp
gen Spinnstosfwareu versorgt werden. Ju Zweifelsfäl en ist
bei Wehrmachtsbeamten eine Bescheinigung der vorgesetzten
Dienststelle beizuzieheu.

Wehrmachtsaugehörige, die zu Offizieren, Musilmeistern
nnd Wehrmachtsbeamten befördert werden und die sich min-
mehr selbst versorgen müssen, erhalten ohne Rücksicht aus den
Zeitpunkt der Beförderung die volle klieichstleiderkarte

Die auf der tlieichslleiderlarte vorgesehenen Borgriffs-
möglichteiten, die für Die Zivilbevölkeruug zur vorzei-

grundsätzlich keine Reichslleidew
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tigeu Deckung des Bedarfs an den mit iiber 4tt Bezngsab
schnitten bewerteten Spinnstoffwaren zugelassen sind, lönnen
von den auf Selbsteinlleidung angewiesenen nnd zum Uni
formtragen verpflichteten Wehrmachtsangehörigen auch zur
Beschaffung des unbedin· ten notwendigen Bedarfs an Heut--
deu, Rachthemden, Scl)lasaiiziigcsii, lluterhosen nnd Socken in
Anspruch genommen werden. Die Reichslleidertarte dieser
Wehrmachtsangehörigen erhalten den Ausdruck bzw» die Anf-
schrift: ,,Vorgrifssberechtigter Wehrmachtsangehöriger« sowie
den Dienststempel des Truppenteils bzw. der Dienststelle.

35. Sie Waffen II.

Die Bestimmungen iiber die Reichstleiderlarte für Wehr
machlsangehörige finden auf die Angehörigen der Waffen II
entsprechende Anwendung

-l. klieichsarbeitsdienst.

a) Angehörige des Ilieichsarbeitsdienstes vom Arbeitsmanu
bis zum Unterfeldmeister einschl. bzw. der Arbeitsmaid bis
zur Maidensühreriu einschl. erhalten während der Dauer ihrer
Arbeitsdienstzeit nicht die klieichslleidertarte. Die Bestim
mnngen iiber die Ausgabe der Reichslleider-laue an Mann
schaften und Unteroffiziere, die ans der Wehrmacht entlassen
werden, sowie an Wehrniachtsurlanber finden auf die genann-
ten Angehörigen des Reichsarbeit.sdienstes, die aus dem RAD·
entlassen und beurlcmbt werden, entsprechende Anwendung

b) Die zum llniformtrageu tusrpflichteten und ans Selbst
einlleidnng angewiesenenFührer und Führerinueu des Reichs-«
arbeitsdieustes lFiihrer des männlichen RAD. vom Feldmeifter
lAiutswallers aufwärts, Führeriuuen des weiblichen RAD.
von der Maidenoberfiihrerin au aufwärts) erhalten die volle
Flieichslleidersarte.

Angehörige des blieichsarbeitsdienstes, die zum Feldmeister
lAmtswalter, Maidenoberfiihrerin) befördert werden nnd die
sich nunmehr selbst versorgen müssen, erhalten die volle Reichs
lleiderlarte ohne Rücksicht anf den jzzeitpunlt der Beförderung.

Die Vorgriffsabschnitte der blieichslleiderlarte stehen den
genannten Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes nur in dem
gleichen Umsange zur Verfügung wie der Zivilbevölternng

Fiir Angehörigen des männlichen nnd weiblichen Reichs-
arbeitsdienstes, die zum Uniformtragen verpflichtet und auf
Selbeiulleidnng angewiesen find lvergl. oben), werden von den
Dienststellen des Reichsarbeitsdienstes für die zu ihrer Auss-
stattung erforderlichen Belleidungs-s- nnd Ausrüstnngsstücle
Uuiformbezugscheine ausgegeben.

5) Ordnungspolizei.

Es erhalten die volle klleichslleiderlarte:

a) die Offiziere und Juspeltoren der Ordmiugspolizei,

b) die Polizei Medizinal- und Veterinärbeaniten,

e) die uniformierten Polizeiverwaltnngsbeamten im Offi-
ziersrang,

d) die Beamten der Ordnungspolizei in tsiemeinden mit
weniger als lt) Vollzngsbeamten vom Obermeister abwärts-N
wenn ihnen gemäß s ll15 (II) der Polizeibelleiduiiasv-.)rscl)rift
(2. Teils das Stleibergelb zur Selbbeschaffnng der Polizeidienst
lleidung in bar ausgezahlt wird.

. Im Falle des Buchftabeus d haben die Wirtschaftsämter
(.II'arteuftelIen) vor Aushändigung der blieichslleiderlarte »mit
dem jeweiligen tslemeindevorsteher zn llären, ob die erwähn-
ten Voraussetzungen vorliegen.

Es erhalten die slleichstleiderlarte unter Abtrenunug von
III) Bezugsabschnitteu:

a) die Vollzngsbeamten vom Obermeister abwärts (‚Über
meister, Meister, Hauptwachtmeister, Zugwachtineister, Revier
obeowachtmecster, Bezirks-oberwachtmeister, Oberwachtmeisfter
und Wachtnieister),

b) bie uniformierten Polizeiafsiftenteu.

Hiernnter fallen auch die wiedereingestellteu Ruhestands
beamten, Polizeireservisten, Hilfspolizisten nnd Polizeiw-
wärter.

Die Abtrenunug von III) Bezngsabschnitten ist angeordnet
worden, weil die Beamten im allgemeinen teilweise mit Un-
terwäsche und Socken versorgt werden. Sofern diese Voraus-
etzung in ein eluen Fallen nicht vorliegt und leinerlei Ver-
orgung aus « olizeibeständeu stattfindet, ist den betreffenden
ois izeibeamten die volle Reichstleiderlarte ausznhändigeu.  

Die Angehörigen der Fenerschutzpolizei nnd der Feuerwehr
erhalten die volle Reichslleiderlarte.

II) Sicherheits n nd Hilfsdieust

Die Angehörigen des Sicherheits. und Hilfsdienstes lSHDt
erhalten die volle Reichslleiderlarle.

J. Abtremmng von Vezngsabschnitteu bei Ausgabe

der »Zweiteu ?lteicljslleiderlarte««.

I. Bei der im September I‘MII beginnenden Ausgabe der
zweiten Reichslleiderlarte lommt eine Abtrenunug von Be-
,-3ugsabschnitten wie sich aus B ergibt nur in Betracht
lwi

I) Polen mit ständigem Wohnsitz im Deutschen Reich, ins-
besondere in den eingegliederten Ostgebieteu (45 “Ilbfebnitm,

2) politischen Wanderarbeitern ans dem tsieneralgonvernei
meut l75 Abschnitle),

national-politischer (III)t5) Schülern Erziehuugsanstalteu
Abschnitte),

4) Angehörigen der Ordmtugspolizei, sofern sie teilweise
mit Spinnftoffwaren versorgt werden (III) Absclmittet.

ll. In allen denjenigen Fällen, in denen während der Hiel-
tung der zweiten klieichslleiderlarte eine neue klieichslleidew
tarte ausgegeben wird und wegen einer vorherigen vollen oder
teilweisen Versorguug des Antragstellers mit Ileibeiefarteu.s
pflichtigeu Spiimstofsn.)aren lz. B. bei entlasseneu Wehrmachts-
augehörigen) Bezugsabschnitth abzutreunen sind, sind einheit-
lich für jeden vollen Monat der Berforgnng III Abschnitte ab-
'‚ntrenuen.

III. Bei der Abtrenunug nach Ziffer I und H sind die
abzutrennenden Abfchnitte gleichmäßig auf die vier verschiede
neu Fälligleitstermine zu verteilen (b. h. es ist regelmäßig iu
der klieiheufolge der wagerechten Spaltenreihen vorzugehensz
mit der Abtrenunug ist« rechtsoben bei Abschnitt l zu begin--
neu. Bei den Schülern der nationalpolitisschen Erziehungsan
stalten sind z. B. die obersten vier Reihen mit den Abschnitten
l, II usw. bis l-tl, 2, I2 bis I42; II, lii bis MLZ nnd -l, M
bis l-l·sl abzuschneiden.

IV. Eine Abtrenunug von Bezngsabsclmitten ist möglich
bei Ausstellnng einer Ersablarte im Falle des Verlustes der
blieichslleiderlarte. Hierbei sind grundsätzlich die am Tage der
Ausstellnng der Erfatzlarte bereits sälligen Bezugsabschnitte
abzutrenueuz wird der Tag des Verlustes nachgewiesen, so ist
dieser maßgebend. Darüber hinaus tönnen im Hinblick auf die
dem Verbraucher gegebenen nnd vielleicht ansgenubteu Vor-
griffsmöglichleiten auch noch nicht fällige. Vorgriffsabschnitte
nach Ermessen des Wirtschaftsamtes abgeschnitten werden.

V. Ferner ist eine Abtrenunug von Bezugsabschnitteu bei
der Ausgabe der zweiten klieiehstleiderlarte möglich, wenn bei
der Lilusstellnng eines Bezugscheiues für Arbeitslleidnng auf
der ersten Reichstleiderlarte des Antragstellers nicht mehr die
vorgeschriebene Anzahl von Bezngsabschnitteu vorhanden war.
Bei der Abtrenunug ist gemäß Ziffer III zu verfahren.

l). Das Ausgabe-verfahren bei der»;·;weitenklieichsltleiderlarte«.

I. Für die Ausgabe gelten die gleichen tsirundsäbe wie im
Borjahr.

II. Die Xeartengattnng bestimmt sich nach dem Lebensalter
des Verbrauchers

a) Der fiir die Berechnung des Lebensalters maßgebende
Stichtag ist der I. September III/III. Wer z. B. an diesem Stich
tag das II"). Lebensjahr noch nicht vollendet hatte, also noch
„I4 Jahre alt” war, erhält die Knaben- bzw. Mädchenlarte.
Wer z .B. am 2t). August III/II) das III. Lebensjahr vollendet
hat, also „15 Jahre alt« geworden ist, erhält die Männer-
bzw. , rauentarte. Wird das :z. bzw. das III. Lebensjahr vor
Ablau der Gültigleitsdaner der zweiten Ilieichslleiderlarte
vollendet, so behält der Verbraucher gemäß § 2 Abs. 2 der
Verordnung tn. F.) die empfangene Karte. Ein Unitausch fin-
det nicht statt.

b) Die tlieichslleiderlarte für blinder im 2. und 3. Lebens-
jahr wird erstmalig nach Vollendung des I. Lebensjahres, also
wenn das Kind iu das 2. Lebensjahr eintritt, ausgegeben.
(Borher Säuglingslarteh Bei Ausgabe der Kleiutindertarte
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sind für jeden zwischen dem l. September 1940 nnd dem Tage
der Vollendung des l. Lebensjahres liegenden Monat .l() Be-
zugsabschnitte von der Ilieichslleiderlarte abzutrennen.

"lll. Ausgabe der klieichstleidertarte an Wehrmachtsange-
hörige.

IBsei entlassen-en oder «·benrl-a-ubteu Unterofssizieren nnd
Mannschaften erfolgt die Ausgabe durch den für den Wohn-
sitz des Autragstellers zuständigen —-—- Wirtschaftsamt bzw. die
Kartenstelle ‑‑‑‑.

Bei den zum Uuiformtragen verpflichteten und anf Selbst-
einkleidung angewiesenen Wehrmachtsaugehörigen wird die
Ausgabe wie folgt gehandhabt:

a) bei verheirateten Wehrmachtsangehörigeu wird die
Slteichskleiderlarte durch das Wirtschaftsamt lsearstelles des
Wohnsitzes der Familie ausgegeben. Familieuaugebörige sind
berechtigt, die Karte in Empfang zu uel)men.

b) lBei nnsverheirateten Wehrmachtsiangehörigeu wird die
Neichskleidersarte gleichfalls durch das Wirtschasftsamt tät-arten-
stelle) des sWohnsibes ausgegeben, den der tustreffeude Tit-Iehr-
machtsangehsörige bei der Einberufung zur Wehrmacht inne-
I)sattt’.

e) Für usnveoheiratete Wehrmaichtsangehörige, die tkaseruie-
rungsspflichtig nnd volizeilich nicht gemeldet sind, sfordert der
Trupipeniteil die Reichstleiderlarte beim uächstsgelegeneu Wirt-
schaftsamt (.t«imtenstelle) an, und fswar durch listeumäszige Er-
fassung der ’Berecl)tisgten. Die Nummern der TReichstleiderlarten
sind nachträglich iu die List-en eiii.3ntrageii. Eine tällusssertigimg
der Liste bleibt beim Truppeuteil, eine zweite Ausfertignng er-
hält dsas Wirtschaftsamt. Dem Empfänger der blieichslleidew
{arte wird von seinem Truppenteil das Wirtschaftsamt (Starten
stelle) mit-geteilt, das »die Reischslleiderkarte ausgestellt hat.

Entsprechend kann auch Verfahrens werden, sweuu sich beson-
dere Schwierigkeiten bei Erlangung der lsReichskleiderksarte erge-
beu. Die Tritppsenteile sind angewiesen, in geeigneter Weise da-
fiir zu sorgen, daß Doppelausfertiigungeu vsou dlteichslleiderliar
ten vermieden werden.

'2. Abschnitt.

Der Bezngschein.

lBezngscheine iiber bezugsbeschränkte Spinnftosssswaren dürfen
ausgestellt werden

as für Einzesllverbraucher,

b) für ilisårsoszversbrsaucher.

A. Einzelverbrancher.

_ Bei den Einzelverbrancheru ist »in unterscheiden kswischen
Normsalveribraneheru nnd Uniformtrsagern.

U n i form t r ä g e r : Die Erteilung von UniformdBezng-
scheinen und lluiform-Zusatibezugscheinen ist besonders geregelt
worden. Die Antragsteller sind an das streiswirtschastsamt zu
vrweisen.

No r m a lv e r b r a n ch e r : iBezugscheine dürfen ausgestellt
werd-en für

l. ü’lrbeitß: nnd Bernfskleidung (mit Ausnahme der Arbei-
teriSchnbsbeileisd-nuig),

2. thintermäntel und» -jop-p«en sowie lSsomniermäntel für
Männer (einfchl· Lodenmauteh -pelerinen und -kohe-u)s,

3. Wintermäntel nnd Umschlagtiicher für Frauen,

4. «Bettw-äsche, Vettwaren ans Spinnstoffeu, Tisch-, Haus«
und stürheuiwässche,

5. Decken nnd lPlan-en,

13. -(·83ardiuen, Vorhänge, Stores,

7. Stoffe aller Art soweit sie nicht ausf Kleideriarte zu be-
ziehen sind,

8. Ivorstehend nicht erwähnte ileiiderkartenpflichtige Spinn-
stoffwiaren im Falle eine-s besonderen Notstandses,

9. kleiderkartenpsflichtige und sonstige bezngsbesehränkte
Spinnstosffwsaren bei besonderen Anlassen oder “für lAnsgelwrige
bestimmter Verbrsauehergruppen nach Maßgabe der vom Reichs-
wirtschaftsministey vom Sondersbeauftragteui für die sSspiiiustoff-
wirtschast der Reichs-stelle 'für Kleidung uuid verwandt-e lGebiete
gegebenen Anweisungen  

Zu l.: Hierzu sinds bereits besondere Iliichtlinien erlassen
toorden.

Zu 2 nnd It: Zu die ksztweite Reichstleiderlnrte sind nunmehr
\

ausch Sommer- nnd Winter-mäntel nnd -j-osppen für Männer
nnd Wsintermäutel für sFrauen einschl. der Lsodeumäutel, aufge-
nommen swsovdeu. Dadurch soll jedoch an dem bisherigen Ber-
fahren bei der Ausgabe svson Bezugscheinen sür solche Msäntel
nicht-s geändert werden. Einl Verbraucher, dem näch- der bisheri-
gen bliegelunsg ein Bezugsehein für einen solchen Mantel erteilt
werden konnte, kann auch künftig einen Bsezugschein erhalten,
ohne das; er seine Meichslleidertarte in iAnsprnch zu nehmen
braucht. Es können IBezugscheiue iiber lfertige Mäutel oder Stoff
(auch Futterstoff nnd sonstige Zutateu)- erteilt werden. lGrund-
sätzlich soll die imeutgeltliche Abgabe des alten Mantels gefor-
dert werden. Hiervon tiaun abgesehen werden, wenn der alte
Mantel »aus beruflichen oder sonstigen dringenden -(—83rüuden
Iweiter getragen werd-en foll, oder wenn der ellnträgstetller glaub
haft nachweist-, dass der alte Mantel von anderen Mitgliedern
der Familie weitergetragen oder für diese umgearlnsitet werden
soll. IBei »der Entscheidung sinds die sozialen Verhältnisse, in
denen der lIllntragstoller lebt, weitestgeheud 711 beriiellsichtigeu.

Vezngscheine iiber Wintermäntel dsiirsen nur in den Monaten

Septci«i«· er bis einschl. Februar ausgestellt werden.

Biezugscheine über lCZommermäntel ·-fiir Hljisäuuer dürfen in
der Regel dann nicht erteilt wer-den, wenn bisher leiu Som-
mermantel getragen worden ist, es sei denn, das; sieh die lLebens-
verhältniisse des Autragstellers wesentlich geändert haben (z. B.
.ltruullheil', Bernfswechsel, Wechsel des Wohnsities).

llebergansgsmäntel für Ellbäuner lwerden wie Sonnnermäu
tel bes«l)audsell.

Die Bestimmimgeu über die Verwendung der asbgelieserteu
Ellläntel bleiben unverändert

Zu 4 nnd li. Bssziig«scl)eine ldürfen nnr dann erteilt werden,
wenn der ans der Anlage meiner bliundlverfügsnng vom 4. l). .11)
—— IV b Z — betr.: Ausgabe der zweiten Reichslleisderlarte er-
sichtlichen Mindestbestand ——— der zu »E«, »D« nnd »L« erhöht
worden ist —- nnterschritten ist. lFiir lBrantansstener verbleibt
ses bei den bisherigen lBestimmungen.)

Zu den Bettwareu gehören auch .ttisseii, Stecklisseu nnd Fuss-
siäese für ISäuglinsge. Für die Erteilung vson kBezugseheiuen über
Bettwäsche nnd Bettwareu sfür lSängliuge ist meine lRund-ver-
lfiigung vom l). 4. 4:1) -—— Vl b 3 — betr.: lAusgabe lvson Säng-
lingsslarten maßgebend-.

Zu 7. Bezug-scheints über Verdnnleluugsstoffe uud über Ber-
dunkelnngsvorriehtnngeu ans Opmnsstsoffen durfeu sur den Em-
zelsverbrancher nicht ausgegeben werden.

Zu 8. sEiu besonderer Niotstgnd im Sinn-e des § Jl -Ab«s. 2
der Ver-ordnung in ihrer neuen Fassung liegt nur vio-r, lwenn

l. die. Bersorgnug ides Berbriauehers mit ISpinnstosfsfwareu
so unzuliänglich ist, das; ernste Gesnudlnsitsschäden zu befürchten
sind, oder er seinen Beruf oder von ihm durch iobrigfeitliche An-
ordnung tverlsangte Dienstleistungen nicht erfüllen l-ann, uud

2. sich diese Mangellage nicht aus andere Weise (iussbesou-
dere durch «T)lu-snubung der dem-« Verbrauch-er zustehenden ordent-
lichen Bierugsmiöglichskeiten) beheben släszt

__ tWird die Gefährdimg der -(-83esundsheit mit einer besonderen
korperlichen Disposition des Verbrauch-ers begründet, so kann
ein amtsärztliches Zeugnis verlangt werden.

. Nsotsstaud kausn z. B. in folgenden Fällen Ivorliegeut Ver-«
trnppeluug, Kraut-heit, Verlust, Diebstahl, Vernichtnug durch
Brand, lWosserwirtnng und lliefall usw.

Zu 9. Hier handelt es sich um Fälle, die Iwegen ihrer lViel-
-t1rtisgkeit im einzelnen nicht gusefiihrt werden liöuneu, z. B.
Bezugscheine aus lAnlas; der Scnoauigerschaft; für sBrautsanss
st-attnugen, bei Meisterprüfungesu, lBsezugscheiue für Wand-er-
cirbseiter, Xeörperbeschädigte, Bühnenlüusstler, «Artisten; ans Au-
stalten, dem «Arbeitsdieu-st, der Wehrmachst usw-. Entlassene,
Kriegsgefangen-e, die in der Landswirtsclnrft nnd- in der Indu-
strie ein-gesetzt swsordeu sind; Sport-, litthmnastib nnd Turnleh-
rer, Sportlehrer und -stu-denten; Dipslomateu und sxtlosnsnlen
usw.

B. Großverbraneher.

Während der Einzelverbraucher den grösztieu Teil seines Be-
dsarss an Spinnstiosffwaren im allgemeinen im Rathmen der
Reichsklseideröarte deckt, ist für die Abgabe von bezngsbeschränb
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ten Sspiniistso-sstvareii san ·(985roßiverbraucher das Bezugscheiuver-
fahren vorgesehen. Als (-83r-oßtver-braucher gelten:

a) alle öffentlichen Stellen, der-en EBeschaslfuugen in einer
Wareuiart in einem Hsaussljaltsjahr den Wert ivou 2mm Mark
nicht überschreiten,

b) «(s)ewerbebetriesbe und Anstalten.

Zu a): Hieruuter fallen die Beschafsunsgsstelleu der Reichs-,
Landes- und sGemeinde-behördens, sotwsie andere Stellen, die nicht
»für prichatwirtsschastliche, sondern aus-schließlich oder siiberwiegeud
für öffentliche Zwecke tätig sind. Als öffentliche Stelle gelten
auch Bekleiduugskassen nnd ähnliche Einrichtungen-, die bei den
öffentlichen Stellen gebildet sind-. Oeffentliche Stellen im Sinne
dieser Bestimmung sind ferner Heil und ·P·flegeanstalteu, auch
soweit sie nicht ioder nicht ausschließlich oder iibeowieigeud für
öffentliche Zwecke tätig sind (z. B. ‚Stranlenhiinfer, Privatkliui
ken-, Eutbiu.d1mgsheime, «T)lltersheime, Heilsstiitten), sowie Ver-
kehrsunteruelmiungen und Vers-orgung.s-b«etri-ebe, soweit sie pri-—
vatrechtlischer Natur sind. Nach-geordnete Tieuststelleu der Wehr-
macht nnd des «Sli-"eichsarbeitsdienstes sind nicht öffentliche Stel-
len im Sinne dieser Bestimnmng; für diese haben die Würt-
schaftsämter überhaupt keine Bezugfcheine zu erteilen. Bei der
Deckung des Bedarfs der Dienst-stellen der NISlDAIP., ihrer
l(-V)liederuugen und angeschlosseneu Verbiäude mit beznsgssbe-
schriiiukten Spiunsstoffloareu haben die Wirtschaftssiimter mitzu-
wirken.

Zu b)-: iHierunter fallen '9lnftalten, die nicht als öffentliche
Stellen gelten und «Gewerbebetriebe aller Art, z. B-. Industrie--
betriebe, I(Saftftiitten, Beherbergnngsbetriebe einschließlich der
Fremdenpensiouen, Wässcheverlseihanstalten, liechschuleiu Haus-—-
haltmigsfchulen

Anträge von Großverbraucheru find ausschließlich- von den
Wkkkichsllftsämtckn (nicht tvson deu .11artenftellen) zu bearbeiten.

Sa gerade die Beschaffnngen von ·(«83roßmerbr·aucheru beson-
ders ins Gewicht fallen, ist der Bedarf anf das Notwendigste zu

» drosseluz Maß-gebend ist nicht die Miudestbestaudsliste, sondern
der tatsachliche dringende Bedian unter IBerücksichitigung der vor-
handenen Bestände-. Soweit es sich vum IInterknnstsbedarf (Bett-
wässsche, Striohssäcke, Decken usw-.) handelt, ist in jedem Falle
festzustellen, für wieviel Personen die Beschaffung notwendig
ist, und ob der Unterknnftssbedarf nicht anderweitig gedeckt Einer-
den kann. Das wird meistens der Falb fein, wenn es sich nur
um eine vorübergehende Verlagerung von -T)lrbeitskrsä«ftens auf
einen bestimmten Betrieb handelt. Während des Krieges kann
grundsätzlich je Person nur die 1% fache Menge an lGaruitureu
von Blettwäsche zur Verfügung gestellt lwerden· Dagegen können
an Hand-tücheru und (IWoll-)-Deeken je Person die doppelte
Menge, das heißt zwei Stück, bewilligt wer-den. Es ist jedoch
dabei zu unterscheiden, ob es sich um Bedarf fiir dienstlverpflich
tete, Ibzsto für deutsch-e oder ansliiudische Arbeiter oder für
Kriegsgefangeue handelt. stür letztere können im Höchstsfallie zswei
(—83rsobgarndecken (.Kirsichianerdeckeu) und zwei Handtüchier bewil-
ligt werden.

Bei Anforderungen für den Werkluftschutz dürfen- Bezug-·
seheine für Schlaf-decken ——— und soweit Angehörige des Werklusft-
schntzes nicht schon über Arbeits-« und- sBserquskleidung verfügen,
auch für Schutzanzüge ausgestellt werden. Tage-gen ist die
Ausstelluug tvou Bezugseheiuen für sBettzeng nicht statthaft.

Wegen der Erteilung von Bezugschieiueu für IVerdsunkelunsgs-
stosfe und Vserdsuukelnugsvorrichtuugeu ans Spinnstoffeu ver-
weise ich an'f das Merksblsatt Nr. Z der slieichststelle für Kleidung
und her-wandte Gebiete vsom .1.2. .1. 1'941).

Beröffeutlicht

O e l-s, den 14. September 194l).

Der Landrat

—— Kreiswirtschastsamt —

 

III b. Pol. 603/3 Oels, deu .11). September 1940

Betr. Neubesetmng von Fleischbcschauerstellen.

Jlnr Kreise Oels sind mehrere Fsleischbesehauerbezirke alsbald
neu zu besehen. Es handelt sich mn die Bezirke Vuchwalds,
Vielguth nnd Wabnih
Der Fleischbeschauerbezirk Buchwald umfaßt die Ortschaften:

Buchwald, Neudorf bei Berustadt nnd Weidenbach; der Bezirk
Vielgnth die Ortschaften: Vielguth und Neu-Ellgut.h; der Be-
zirk Wabnitz die Ortschaften: Wabnitz und Ranke.  

Interessenten wollen Bewerbnngen unter Beifügung eines
selbstgeschriebeueu Lebenslauses, eines polizeilichen Führung
zenguisses nud ggf. auch eines ärztlichen Zeugnisses über die
körperliche (·83eeeignetheit bis zum 20. d. Mis. an ihren zu-
ständigen Amtsvorsteher einreichen. Sie Bewerber müssen im
Bezirk ihren Wohnsitz haben und sollen nicht unter 25 und
über 45 Jahre alt fein.

Die Ortsbehördeu ersuche ich alsbald um ortsübliche Be-
kanntmachung Die Herren Amtsvorsteher ersuehe ich, mir die
eingehenden Gesuche gesammelt unter Klarleguug der wirt-
schaftlichen-, Vermögens- und Familienverhältuisse bis zum
25. d. Mts. vorzulegen.

Der Laudrat
 

Anordnung

zur Aeuderuug der Anordnung über die Meldcpslicht siir

Berkäusc von Pferden und Gaugokhseu.

Vom 9. August 1940

Auf Grund des Gesetzes zur Durchführung des Biejahres-
planes —- Bestelluug eines klieichskonuuissars für die Preisbil-
dung —— vqu 21). Oktober 19313 kRGBL I S. l)27) wird die
Anordnung über die Meldepflicht für Verkänfe von Pferden
nnd Gaugochsen vom 23. September lltth (Sentfeher Reichsw-
zeiger nnd Prenßischer Staatsauzeiger Nr. 224) mit Zustim-
mung des Beauftragten für den Vierjahresplan wie folgt ge-
ändert:

Artikel 1

§ 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
„4. Alter, Gesundheits- und Gebrauchszustand sowie Gewicht

des verkaufteu Tieres.«
Artikel 3

Sie Anordnung tritt zwei Wochen nach ihrer Verkündung
im Deutschen Reichsauzeiger nnd Preußischen Staatsanzeiger
in .lt‘rafl.

Be rliu, den 9. August 1940

Der Reichskomuiissar für die Preisbildung
I. A. Dr. Bresbeck

Oels, den 1l). September 1940

Veröffentlicht!

Die Anordnung vom 23. l). 1931) ist im Kreisblatt 1931)
auf Seite .115 veröffentlicht
Es sind demnach von nun au uur noch die Verkäufe von

Gaugochsen, nicht mehr von Pferden, zu melden.
Die Herren Bürgermeister ersuche ich um ortsübliche Be-

kauutiuachnug. »

lll. Pol. 5()9.

Der Landrat

D e l o eh

III b. Pol. 604t3d Oels, den 11.6ebteinber19/It)

Viehfeucheupolizeiliche Anordnung.

Unter dem lszefliigelbestande des Landwirts Max G nsiude
in Oels, Ludendorfstraße 4 ist amtstierärztlich Geflügelcholora
festgestellt worden.

Juni Schutze gegen die Weiterverbreitnng der Seuche wird
au Grund der §§ 18 ff. des Viehseucheugesehes vom 213. (3.
191)!) uud § 289 ff. der Ausfiihrungsvorschriften vom 7. 12.
1911 folgendes angeordnet:

Das Gehöft des Max Gusiusde in Osels bildet einen Sperr-
bczirk.

Im übrigen verweise ich auf meine viehsemheupolizeiliche
Anordnung vom 12. 7. 194(), Kreisblatt Nr. 28.

Der Landrat

Oe ls, den 5. September 19417.

Jagdsteuer.

Aus lAnlaß der bevorstehenden Veranlassng der Iagdsteuer
für das lRechsuungsjaihr .1.940 weise ich die Jkigdstenerptflichtigeu
auf § 8 sAibf 1 der Jagd-steueriorduung svsom 12. 3. 1'937 (.ltreis-
blatt 1.937 S. 44) hin, lwonaeh der Eintritt der Steuerpflieht so-
wie alle Veränderungen in den die Steuerpflicht begründen-
den und die Höhe der Steuer bestimmenden Verhältnissen vou
dem Steuerpflichtigeu unter Angabe der für die Veranlsagung
erheblichen Tatsachen mir binnen 2 Wochen anzuzeigen sind.

K. l. 03.



OR

Die Herren stiiirgermeister ersuche ich, den Jagdsteuerpsliehti 1 soweit er von dem Pächter übernommen ist. 1M siud die Beträge
gen non diesem Hin-weic- Kenntnis u gebeu. Sind Veränderuu einzusehen, die der Pächter im abgelaufenen Sslparhtsashr für den
Heu in ben die Steuerpslicht lusgrincdeuchn und die Höhe der tin-sah des Wiigschadenct csusgelmsndet hat. Naturalleistuugen
Steuer bestinuueudeu Aevlniltnisseu ein-getreten, so ersuehe ich der-; Pächteri- siu mich ihrem Alterrllwert iccm Fiilligleitgtccge zu
die Herren «-«Liiirger-meister, mir binnen 14 T en ein Aerzeich seh-ätzen.
uig der «.s"a-gdl)ererhtigunsgeu nach dem uuteu tehenden Muster Sind feine bie “Heruntnmmg beeiuslusseudeu Aeriiuderungen
eiuzureicheu eingetreteu, so ist ·«,Ksehlcmzeige zu csrstsatteu, wobei aber Angaben
Zu Sipalte 7 nnd H bemerle ich folgendem über Wildsetnichuøersah und die dasiir ausgeweudeten Betrage
Zu den Nebenleistuugen gehiirt auch der “11.11tvbtchubenerinh, zu machen sind.

 vssc- -.- , .- 1 T rl’r V IV r ⸗ T Y vrx'p’).
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.... Der Landrat

u.“

 

Dem, ten 11. September 1040.

Impfgeschäft 1940
In Ergänzung meiner streigblattoersiignng vom 24. April lll4l), Kreioblatt Seite 4 nnd vom l.«l. August lMtl

Fireigblatt Seite Hti wird der weitere ansplan wie solgt bekannt gegeben:

Der Landrat
Illh Pol. 1102/13.

 

 

 

Tag und Stunde:
111b. Jmpsstation Im pslolal ’ch Im" "cb'm'mo"
Nks OTWAWI Der Jmpsung Der Narhsrhan

Mittwoch Mittwoch
1 Leuchten lbasthaug Niedel Leuchten 2. Ott, 1400 Uhr b L«)lt., 14 00 Uhr

Ludwiggdors
liritsrheu Schule stritsrhen 15.00 Uhr 14 210 Uhr
lileinsEllguth Gemeindes. liteimlrllguth m.:m Uhr 14.4.» Uhr
(l)ros;-Ellguth Schule llIrosz-Etlgtrth li;,b« Uhr 1500 Uhr

Raltnorwerl
Sehmolleu llJasthang Glanz Schnwllen 10.30 Uhr 15.15 Uhr

Strompnirh
ltiielguth tbafthang Iarsetz Vielguth 17.00 Uhr 15110 Uhr

Neusrlnuolleu
Neu-Ellguth

Freitag, 4. Oktober Freitag, 11. Oltoher
. 2 Schwierse Srhule Schwierse 14.00 Uhr 14.00 Uhr

Grosstöllnig tbasthaug ilJroszsijkollnig 14.210 Uhr 14.11) Uhr
Sadewilz thasthaug Sadewitz lb.()() Uhr 14.210 Uhr
Allerheiligen tbasthaus Schiih Allerheiligen 111.42", Uhr 153.00 Uhr

tbriittenberg
Wiese-grade
Neuhos b. W.

Stronn Schule Stronn 111.1!) Uhr 113.30 Uhr
Vuselwitz Schule Vnselwitz 10.41) Uhr 111.45 Uhr 

Ich ersurhe die Herren Bürgermeister, das Weitere unverzüglich zu veranlassen.

   
und Verhaltungsvorfrhristen sind bei mir rechtzeitig auzusordern

Der Laut-rat

 

 
Vorladunggvordrmte
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Bekanntmarhungen anderer Behörden

sBetanntmmbung
Narh Anhorung bete ltleirate habe lrh unterm III. Isuil II, (III. fol eube

Satzung-sitnberiuigen besrhlossen, bie am 25€. August lliili bie ibeuehm gnug
bezm. ,I-fusiimniuuff bee- iUberoerslrherungemnie in «-tlrea'au erhalten haben
iinb mit bem I. l-.es)tember IIMII in lirafl getreten finis-

l. Der itietrag filr lieinere fusilriililel (’‚I III Abs. I Ziffer I) mirb non
‘/.II‚ AM. aus III), *JI‘JII. erhoht

2. II IIII erhält folgt-litten "IIIIIIIIIIIII'

I. isiirsorge siir lbisnesenbe, namentliih burrh lluterbringung in einem
lbeuesungaheism lauu bis-e zur 'l-auer non 4 illiorheu narh Ablauf
ber iiranleuhiife gemahri nie-beli.

II ’IIIII liasse lann ale illiasznahme zur illerhiilung oon irriranlungeu
gewahren «

II) Jusrhlisse zu Miit-erfahren narh illlaszgabe ber illeselnlmrungen
mit ber Arbeitegemeinsihafl zur ilielamsifimg ber kluberlulose
in l-"-·-ihiesien.,

II) llkrholungetureu flir gefunbheiisigefllhrbele IJIIIIIIIII'III'I zur liter-
hliiung einer ltrlranlung,

(f) Finsrhlisse zu Hifalmersaizlosien bin zum
IIII, ‘2II‘2III. Im it«lnzelsaile.

III. ’IIII I'cIIIIIIIgIeII lAbs. I unb II) blirfen III: ben einzelnen III”:
sieherlen innerhalb einen Jahren bie Dauer eines- Monate nirht
til-ersteigen

II. Verstehe-cle, bie innerhalb ber leisten II Monate miubestene II Monate
ruis lbrunb eine-s ·-Jleirha«esehea sllr ben Fall ber liranlheit oersirheri
muten, erhalten blerbegeib uub zmar beim flobe Im; ltthegaiieu Im
illiitgllebe III‘I"/II oom Qui-beri, beim Ilobe einen litnben ble zum
I. t'eIIvIIIIInIIr Ab o. F)., barliber hinaus bii o. 8). bee Mitgilebers
sizterliegeibex islir klolgeburten uub in ber lbeburi verstorbene itinber
ruirb Glerbegelb nicht gewahrt ’IIIIII Sterbegelb ist um ben illetrag
Im Sierbegelbee zu llirzen, aus bae ber Aerstorbene selbst gefehlt-h
versichert mm III 4II Ast Ziffer II).

4. II llii Abs- IV erhalt solfeube Fassung:
Flir illersirherte, beren tiinsuriuh aus liranlens unb san-gelb naih
II IIIII Will-. ruht, werben ble illeitrilge ermilsziat uub zwar:

II) lir laumoirtsrhasil. Arbeiter unb III: Hausgehilsen aus 13,76 II. H-
II) IcI sfortzal lnng Im ‘IIrIIcIIMIIImIIs sllr l4—ltb (In. auf b,-lii o. f)
(I bei Fortzahlung ber- illrbeiteentgelte slir Jus-sitt I'm. auf 4‚IIII II. g).
(I) bei Fortzahlung bee ilirbelteentgelle III: liber III «-"cg. an 4,2l) II. I
Im lbruubiohnie (II lith-

Oele, beu II. September til-til

FJbrhstbetrage oon

Der Leiter
ber Landtranlenlasse III: ben lireie Oele

11m. Schutz  

Bekanntmarbung
illa-h Anhbrung Im IIIoImIII habe lrh unterm III. Juli II. Je. folgenbe

Sasziingeslinberungen befrhlossen, bie unterm 22. August liistii bie Geneh-
mlguug bezi». J-;usiimmung bea i«-t-er-«srsiitseriingoamle in ilireelan erhalten
haben nnb mit bem l. September IIMII in lirasl getreten sinbk

I. Im II I2 Abs. I niirb hiuier bem I. Sah eingesligtr
»Mir iliaiibelriebe oeriliugeri sieh bie Abmeibefrisi III)" ben I'I. Tag
hinaus bie zum letzten illierllag ber lialeuberrnorhe.«

2. Der Sile-trag ilir lleinere F«)eiirriiilel (II ‘III Abs. I inffer In) inirb mm
'III, ‘II'sm. auf :ia, Ins-»i. mmm.

II. IIINIMII'III', bie innerhalb ber iefzien II iiilonaie riiiubestense II Wionaie
ans lbrimb eine-·- «-lleirhegesesze-, flir ben Fall ber iiranlheil riersiihert
man", erhalten ---terbegelb, unb zmar beim «l«obe ber-. lthegalten ber-
illiiiallebea IIII“/„ II. 9)., beim «l·obe eine-.- liinbea bla zum l. liebe-in-
fahre ‘/.I’I II. 53., bariiber hinan-e bii o. 5’). Im llllltglleiieriSterliegelliee.
Mir 'l«olgebnrten iiub in ber lbeburl verstorbene iliuber mirb Clerlies
gelb nirhi gewahrt. Dar- Sterbeer III um ben Aetraa Im Sterbe-
aelbee zu tlirzeu, auf bae ber iierstorbene selbst gesetzlich uresirherl
war III 32 IIIIII. I zzifia m. «
«- 4II Abf. III erhliii faigenbe Faffiliigt

liiir Aerslrherle, beren Ausuruih ans lirauleisp unb than-eger Im")
II IIIII *II‘IIII”). ruht, merben bie Weiirlige ermitszigt unb zmar II”
Fortzahlung bee- «-ilrln-itr«eritgelle fllr l-i - IIII klfage um III II. 7).,
IIIr IIII III TTage um 2li I). 9‘). unb flir liber III ilkage um III) II. 2).

If II'I orIII‘III solgenben 2. Absatz:

Unternehmer, ble ble. lllellrltge narh bem rolrlllrhen Arbeiteoerblenst
in einem ilirmshunbertsah ber Lohnsumme ihrer itlesrhastigten ab-
ilihren, aber bie uotmeubigen Am aben liber bie Lohnstamne nnb
ble Abfiihrunfs ber Jllelirilge unteriassen, haben bie zurltlnrelrhnng
ber Angaben ober ble- zur Feststellung ber liohnsiunme burih bie
liasse tliorsrhlisse ans bie zu enlrlrhleuben illeilrilge siir litngstene
2 Monate zu leisten. Txle sahe ber illarihllsse bemiszt sich uarh
ben in ben illarmonalen abgeslihrten ilietrilgen. Abs.l Sah II
unb II gelten euisurerhenb

Dele, ben II. September III/III

Der Lelter
ber Allgemeinen Deterranlenkasse file den lirele Oele

C« (II II iz


